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RS OGH 1969/4/9 3Ob32/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1969

Norm

ABGB §294 E

EO §37 O

EO §140 Abs3

EO §252

Rechtssatz

Die Feststellung der Zubehöreigenschaft von Fahrnissen im Rahmen einer Fahrnisexekution hat keine

Bindungswirkung für einen Rechtsstreit gemäß § 37 EO, den der Käufer dieser Fahrnissse gegen den betreibenden

Gläubiger im Zuge eines Zwangsversteigerungsverfahrens gegen denselben Verp<ichteten betre=end die die

Hauptsache bildende Liegenschaft führt.
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